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KURZE BEGRÜNDUNG 

Die europäische Kreativ-Wirtschaft hat ein großes Potential für die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und die Ankurbelung des Wachstums. Unsere kulturelle Vielfalt bietet auch 

einen einmaligen Vorteil und eine einmalige Chance auf internationaler Ebene. Mit dieser 

Richtlinie sollte deshalb gefördert werden, dass unsere Kreativ-Wirtschaft floriert, und 

gleichzeitig weiterhin die Unterstützung von Repertoires, die einen lokalen Markt bedienen 

oder Nischen besetzen, durch Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung auf der 

Grundlage des Prinzips der Solidarität ermöglicht werden. Der Verfasser der Stellungnahme 

des ITRE-Ausschusses äußert sich generell zufrieden mit der allgemeinen Ausrichtung des 

Vorschlags, durch den den europäischen Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, Nutzern, Begünstigten und Künstlern ein grundlegend neues Instrument 

zur Verfügung stehen wird, mit dem der Online-Musiksektor in Europa besser funktionieren 

kann. Von besonderer Bedeutung ist der erste Teil der Richtlinie, in dem die Frage von 

Transparenz und „Good Governance“ behandelt wird: einige der in der Stellungnahme 

vorgeschlagenen Maßnahmen zielen auf die Verbesserung der Wirksamkeit und 

Funktionalität dieses neuen Systems ab. Der Verfasser der Stellungnahme des ITRE-

Ausschusses möchte ferner sicherstellen, dass die durch den Vorschlag eingeführten 

Bestimmungen europäische Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung 

(einschließlich von Online-Diensteanbietern und Agenten) nicht gegenüber Nicht-EU-

Organisationen benachteiligen. 

ÄNDERUNSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 

Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Als Dienstleister unterliegen in der 

Union niedergelassene 

Verwertungsgesellschaften den 

einzelstaatlichen Vorschriften zur 

Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, mit der 

die rechtlichen Voraussetzungen für die 

Gewährleistung der 

Niederlassungsfreiheit und des freien 

entfällt 
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Dienstleistungsverkehrs zwischen den 

Mitgliedstaaten geschaffen werden sollen. 

Verwertungsgesellschaften sollten somit 

ihre Dienstleistungen problemlos 

länderübergreifend erbringen und in 

einem anderen Mitgliedstaat wohnhafte 

oder niedergelassene Rechteinhaber 

vertreten oder Lizenzen an in anderen 

Mitgliedstaaten wohnhafte oder 

niedergelassene Nutzer vergeben können. 

 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die nationalen Regelungen zur 

Funktionsweise von 

Verwertungsgesellschaften weichen stark 

voneinander ab, insbesondere was deren 

Transparenz und Rechenschaftspflicht 

gegenüber Mitgliedern und Rechteinhabern 

betrifft. Abgesehen von den 

Schwierigkeiten, denen sich ausländische 

Rechteinhaber bei der Ausübung der ihnen 

zustehenden Rechte gegenübersehen, und 

der zu oft mangelhaften Verwaltung des 

Aufkommens weist auch die 

Funktionsweise von 

Verwertungsgesellschaften Mängel auf, 

die zu einer ineffizienten Verwertung von 

Urheber- und verwandten Schutzrechten 

im gesamten Binnenmarkt führen mit 

nachteiligen Folgen sowohl für die 

Mitglieder von Verwertungsgesellschaften 

als auch für Rechteinhaber und Nutzer. 

Diese Probleme stellen sich nicht bei 

unabhängigen Rechteverwertern, die als 

Agenten der Rechteinhaber auftreten und 

deren Rechte auf kommerzieller Basis 

wahrnehmen, ohne dass die Rechteinhaber 

irgendwelche Mitgliedsrechte besitzen. 

(4) Die nationalen Regelungen zur 

Funktionsweise von Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung weichen 

stark voneinander ab, insbesondere was 

deren Transparenz und 

Rechenschaftspflicht gegenüber 

Mitgliedern und Rechteinhabern betrifft, 

was eine Zersplitterung des 

Binnenmarktes in diesem Sektor fördert. 

Abgesehen von den Schwierigkeiten, 

denen sich ausländische Rechteinhaber bei 

der Ausübung der ihnen zustehenden 

Rechte gegenübersehen, und der zu oft 

mangelhaften Verwaltung des 

Aufkommens weist auch die 

Funktionsweise von Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung  Mängel 

auf, die zu einer ineffizienten Verwertung 

von Urheber- und verwandten 

Schutzrechten im gesamten Binnenmarkt 

führen mit nachteiligen Folgen sowohl für 

die Mitglieder von Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung als auch 

für Rechteinhaber und Nutzer, für die die 

Durchsetzung wirtschaftlicher Rechte in 

anderen Staaten erheblich erschwert wird. 

Diese Probleme stellen sich nicht bei 

unabhängigen Rechteverwertern, die als 
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Agenten der Rechteinhaber auftreten und 

deren Rechte auf kommerzieller Basis 

wahrnehmen, ohne dass die Rechteinhaber 

irgendwelche Mitgliedsrechte besitzen. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6 a) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der 

in den Mitgliedstaaten bestehenden 

Regelungen für die Rechtewahrnehmung 

durch Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, beispielsweise der 

erweiterten oder obligatorischen 

kollektiven Lizenzvergabe, gesetzlicher 

Vermutungen in Bezug auf die Vertretung 

oder Übertragung oder einer 

Kombination dieser Elemente. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Richtlinie bezweckt die 

Koordinierung einzelstaatlicher 

Vorschriften, die sich auf die Aufnahme 

der Tätigkeit einer 

Verwertungsgesellschaft zur 

Wahrnehmung von Urheber- und 

verwandten Schutzrechten, die 

Modalitäten ihrer internen 

Funktionsweise und auf ihre 

Beaufsichtigung beziehen, und basiert 

daher auch auf Artikel 53 Absatz 1 des 

Vertrags. Da es hierbei außerdem um 

Dienstleistungen geht, die in der 

gesamten Union angeboten werden, stützt 

sich die Richtlinie des Weiteren auf 

entfällt 
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Artikel 62 des Vertrags. 

Begründung 

Vorliegende Erwägung wird durch die neue Erwägungen 7a ersetzt. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der 

von den Mitgliedstaaten üblicherweise 

gewählten Rechtsform für den Betrieb 

von Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung. Die Mitgliedstaaten 

sollten nicht dazu verpflichtet werden, die 

Rechtsform dieser Organisationen zu 

ändern. Die Bestimmungen dieser 

Richtlinie gelten unbeschadet der Freiheit 

zur Vereinigung und Selbstorganisation 

der Rechteinhaber. 

Begründung 

Die Richtlinie darf sich keinesfalls negativ auf Verwaltungsmodelle und interne Praktiken der 

Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung auswirken, die auf dem anwendbaren 

nationalen Recht basieren. Viele interessierte Parteien einschließlich der Kommission haben 

sich dies zum Ziel gesetzt. 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Zur ungehinderten 

länderübergreifenden Erbringung 

beziehungsweise Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen im Bereich der 

kollektiven Rechtewahrnehmung gehört, 

dass es Rechteinhabern möglich sein muss, 

(9) Zur ungehinderten 

länderübergreifenden Inanspruchnahme 

von Dienstleistungen im Bereich der 

kollektiven Wahrnehmung von Urheber- 

und verwandten Rechten gehört, dass es 

Rechteinhabern möglich sein muss, die 
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die Verwertungsgesellschaft frei zu 

wählen, die ihre Rechte – zum Beispiel das 

Aufführungs- oder das Senderecht – oder 

Kategorien von Rechten, z. B. die 

interaktive öffentlichen Wiedergabe, 

wahrnimmt, sofern derartige Rechte oder 

Rechtekategorien von der 

Verwertungsgesellschaft bereits 

wahrgenommen werden. Hierzu gehört 

auch, dass die Rechteinhaber ungeachtet 

ihres Wohnsitzes oder ihrer 

Staatsangehörigkeit und ungeachtet des 

Ortes der Niederlassung der 

Verwertungsgesellschaft dieser die 

Wahrnehmung ihrer Rechte oder 

Rechtekategorien entziehen und sie ganz 

oder teilweise einer anderen 

Verwertungsgesellschaft oder einer 

anderen Gesellschaft oder Vereinigung 

übertragen können. 

Verwertungsgesellschaften, die die Rechte 

an unterschiedlichen Arten von Werken 

(literarische, musikalische, fotografische 

Werke) und sonstigen Schutzgegenständen 

wahrnehmen, sollten Inhabern von Rechten 

an unterschiedlichen Arten von Werken 

und Schutzgegenständen ebenfalls 

Flexibilität in Bezug auf die Wahrnehmung 

dieser Rechte zugestehen. Die 

Verwertungsgesellschaften sollten die 

Rechteinhaber über diese Möglichkeit 

aufklären und es so einrichten, dass sie 

möglichst leicht davon Gebrauch machen 

können. Schließlich sollte diese Richtlinie 

die Möglichkeiten der Rechteinhaber, ihre 

Rechte selbst wahrzunehmen, unter 

anderem für nichtgewerbliche Zwecke, 

unberührt lassen. 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung  frei zu wählen, die 

ihre Rechte – zum Beispiel das 

Aufführungs- oder das Senderecht – oder 

Kategorien von Rechten, z. B. die 

interaktive öffentlichen Wiedergabe, 

wahrnimmt, sofern derartige Rechte oder 

Rechtekategorien von der Organisation 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung 
bereits wahrgenommen werden. Hierzu 

gehört auch, dass die Rechteinhaber 

ungeachtet ihres Wohnsitzes oder ihrer 

Staatsangehörigkeit und ungeachtet des 

Ortes der Niederlassung der Organisation 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung  
dieser die Wahrnehmung ihrer Rechte oder 

Rechtekategorien entziehen und sie ganz 

oder teilweise einer anderen Organisation 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung   
oder einer anderen Gesellschaft oder 

Vereinigung übertragen können. 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, die die Rechte an 

unterschiedlichen Arten von Werken 

(literarische, musikalische, fotografische 

Werke) und sonstigen Schutzgegenständen 

wahrnehmen, sollten Inhabern von Rechten 

an unterschiedlichen Arten von Werken 

und Schutzgegenständen ebenfalls 

Flexibilität in Bezug auf die Wahrnehmung 

dieser Rechte zugestehen. Die 

Organsationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung  sollten die 

Rechteinhaber über diese Möglichkeit 

aufklären und es so einrichten, dass sie 

möglichst leicht davon Gebrauch machen 

können. Schließlich sollte diese Richtlinie 

die Möglichkeiten der Rechteinhaber, ihre 

Rechte selbst wahrzunehmen, unter 

anderem für nichtgewerbliche Zwecke, 

unberührt lassen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 a (neu) 



 

PE508.223v02-00 8/43 AD\940521DE.doc 

DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Die individuelle Ausübung exklusiver 

wirtschaftlicher Rechte (wie es im 

audiovisuellen Sektor häufig der Fall ist) 

kommt zudem durch die Konsolidierung 

von Verwertungsrechten beim 

Produzenten den Zielen des 

Binnenmarkts entgegen und beugt dessen 

Zersplitterung vor. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Alle Mitglieder einer 

Verwertungsgesellschaft sollten an der 

Mitgliederversammlung teilnehmen dürfen 

und stimmberechtigt sein; jede 

Beschränkung dieser Rechte muss fair und 

verhältnismäßig sein. Die Ausübung des 

Stimmrechts sollte den Mitgliedern leicht 

gemacht werden. 

(12) Alle Mitglieder einer Organisation 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung  
sollten an der Mitgliederversammlung 

teilnehmen dürfen und stimmberechtigt 

sein; jede Beschränkung dieser Rechte 

muss fair und verhältnismäßig sein. Die 

Ausübung des Stimmrechts sollte den 

Mitgliedern, soweit möglich auf 

elektronischem Wege, leicht gemacht 

werden. 

Begründung 

Eine umfassende sowie effiziente Mitgliederbeteiligung sollte gefördert werden. [Im Einklang 

mit dem Entwurf einer Stellungnahme von CULT.] 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Mitglieder sollten die Möglichkeit 

erhalten, die Art und Weise, wie 

Verwertungsgesellschaften geführt 

werden, zu beaufsichtigen. Zu diesem 

(13) Die Mitglieder sollten die Möglichkeit 

erhalten, die Art und Weise, wie 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung geführt werden, zu 
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Zweck sollten die 

Verwertungsgesellschaften eine ihrer 

Organisationsstruktur angepasste 

Aufsichtsfunktion schaffen und es den 

Mitgliedern ermöglichen, in dem Gremium 

vertreten zu sein, das in der 

Verwertungsgesellschaft die Aufsicht 

ausübt. Damit kleinere 

Verwertungsgesellschaften nicht 

übermäßig belastet werden und die sich 

aus dieser Richtlinie ergebenden 

Verpflichtungen verhältnismäßig bleiben, 

sollten die Mitgliedstaaten sehr kleine 

Verwertungsgesellschaften 

gegebenenfalls von der Verpflichtung zur 

Einrichtung einer solchen 

Aufsichtsfunktion ausnehmen dürfen. 

beaufsichtigen. Zu diesem Zweck sollten 

die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung eine ihrer 

Organisationsstruktur angepasste 

Aufsichtsfunktion schaffen und es den 

verschiedenen Gruppen von Mitgliedern 

ermöglichen, in dem Gremium in 

gerechter und ausgewogener Weise 
vertreten zu sein, das in der Organisation 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung die 

Aufsicht ausübt.  

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Verwertungsgesellschaften ziehen die 

Einnahmen aus der Verwertung der ihnen 

von den Rechteinhabern anvertrauten Rechte 

ein, verwalten sie und schütten sie aus.Diese 

Einnahmen stehen letztlich den 

Rechteinhabern zu, die Mitglieder dieser 

Verwertungsgesellschaft oder einer anderen 

Gesellschaft sein können.Es ist daher 

wichtig, dass die Verwertungsgesellschaften 

bei der Einziehung, Verwaltung und 

Ausschüttung der Einnahmen äußerste 

Sorgfalt walten lassen.Eine korrekte 

Ausschüttung ist nur möglich, wenn die 

Verwertungsgesellschaften über Mitglieder, 

Lizenzen und die Nutzung der Werke und 

sonstigen Schutzgegenstände genau Buch 

führen.Gegebenenfalls sollten auch 

Rechteinhaber und Nutzer entsprechende 

Angaben machen, die von den 

Verwertungsgesellschaften überprüft 

werden.Die den Rechteinhabern zustehenden 

eingezogenen Beträge sollten getrennt von 

(15) Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung  ziehen die 

Einnahmen aus der Verwertung der ihnen 

von den Rechteinhabern anvertrauten 

Rechte ein, verwalten sie und schütten sie 

aus. Diese Einnahmen stehen letztlich den 

Rechteinhabern zu, die Mitglieder dieser 

Organisation oder einer anderen 

Gesellschaft sein können. Es ist daher 

wichtig, dass die Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung bei der 

Einziehung, Verwaltung und 

Ausschüttung der Einnahmen äußerste 

Sorgfalt walten lassen. Eine korrekte 

Ausschüttung ist nur möglich, wenn die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung über Mitglieder, 

Lizenzen und die Nutzung der Werke und 

sonstigen Schutzgegenstände genau Buch 

führen. Gegebenenfalls sollten auch 

Rechteinhaber und Nutzer entsprechende 

Angaben machen, die von den 
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etwaigem eigenem Vermögen der 

Verwertungsgesellschaft verwaltet werden, 

und eine etwaige Anlage dieser Beträge bis 

zur Ausschüttung an die Rechteinhaber 

sollte nur im Einklang mit der von der 

Mitgliederversammlung der 

Verwertungsgesellschaften beschlossenen 

Anlagepolitik erfolgen dürfen.Um die 

Rechte der Rechteinhaber bestmöglich zu 

schützen und sicherzustellen, dass das 

Aufkommen aus der Verwertung ihrer 

Rechte den Rechteinhabern zufließt, sollten 

etwaige Anlagegeschäfte und etwaiges 

Anlagevermögen von der 

Verwertungsgesellschaft nach Grundsätzen 

getätigt beziehungsweise verwaltet werden, 

die die Verwertungsgesellschaft zu 

umsichtigem Handeln nötigen und es ihr 

ermöglichen, sich für die sicherste und 

zugleich rentabelste Anlagepolitik zu 

entscheiden.Die Verwertungsgesellschaft 

sollte Anlageformen wählen können, die in 

Bezug auf die genaue Art und Dauer der 

Risikoexposition der angelegten Einnahmen 

angemessen ist und durch die die den 

Rechteinhabern geschuldeten Einnahmen 

nicht übermäßig gefährdet werden.Um 

außerdem sicherzustellen, dass die den 

Rechteinhabern zustehenden Beträge 

ordnungsgemäß und effektiv ausgeschüttet 

werden, müssen die 

Verwertungsgesellschaften dem 

Sorgfaltsgebot und dem Grundsatz von Treu 

und Glauben entsprechende, angemessene 

Maßnahmen ergreifen, um die 

Rechteinhaber zu ermitteln und sie ausfindig 

zu machen.Die Bestimmungen, die regeln, 

wie zu verfahren ist, wenn eingezogene 

Beträge nicht ausgeschüttet werden können, 

weil die Rechteinhaber nicht ermittelt oder 

ausfindig gemacht werden konnten, sollten 

der Zustimmung der Mitglieder der 

Verwertungsgesellschaften bedürfen. 

 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung überprüft werden. 

Die den Rechteinhabern zustehenden 

eingezogenen Beträge sollten getrennt 

von etwaigem eigenem Vermögen der 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung verwaltet werden, 

und eine etwaige Anlage dieser Beträge 

bis zur Ausschüttung an die 

Rechteinhaber sollte nur im Einklang mit 

der von der Mitgliederversammlung der 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung beschlossenen 

Anlagepolitik erfolgen dürfen. Um die 

Rechte der Rechteinhaber bestmöglich zu 

schützen und sicherzustellen, dass das 

Aufkommen aus der Verwertung ihrer 

Rechte den Rechteinhabern zufließt, 

sollten etwaige Anlagegeschäfte und 

etwaiges Anlagevermögen von der 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung nach Grundsätzen 

getätigt beziehungsweise verwaltet 

werden, die die Organisation zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung zu 

umsichtigem Handeln nötigen und es ihr 

ermöglichen, sich für die sicherste und 

zugleich rentabelste Anlagepolitik zu 

entscheiden. Die Organisation zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung sollte 

sichere und ertragreiche Anlageformen 

wählen können, die eine Risikoexposition 

der angelegten Einnahmen verhindern 

und durch die die den Rechteinhabern 

geschuldeten Einnahmen nicht übermäßig 

gefährdet werden. Um außerdem 

sicherzustellen, dass die den 

Rechteinhabern zustehenden Beträge 

ordnungsgemäß und effektiv 

ausgeschüttet werden, müssen die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung  dem 

Sorgfaltsgebot und dem Grundsatz von 

Treu und Glauben entsprechende, 

angemessene Maßnahmen ergreifen, um 

die Rechteinhaber zu ermitteln und sie 

ausfindig zu machen. Die Bestimmungen, 

die regeln, wie zu verfahren ist, wenn 
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eingezogene Beträge nicht ausgeschüttet 

werden können, weil die Rechteinhaber 

nicht ermittelt oder ausfindig gemacht 

werden konnten, sollten der Zustimmung 

der Mitglieder der Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung 

bedürfen. 

Begründung 

Um eine unnötige Risikoexposition der den Rechteinhabern zustehenden Beträge zu 

vermeiden, müssen Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung  eine sichere und 

risikoarme Anlagestrategie einsetzen. [Im Einklang mit dem Entwurf  einer Stellungnahme 

von IMCO.] 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Im Online-Musiksektor, wo die 

kollektive Wahrnehmung von 

Urheberrechten auf Länderbasis nach wie 

vor die Norm ist, kommt es darauf an, die 

Voraussetzungen für möglichst effektive 

Lizenzierungsmethoden der 

Verwertungsgesellschaften in einem 

zunehmend länderübergreifenden Kontext 

zu schaffen. Es sollten daher einheitliche 

Grundregeln für die kollektive 

länderübergreifende Lizenzierung von 

Online-Urheberrechten an Musikwerken 

durch Verwertungsgesellschaften 

aufgestellt werden. Diese Grundregeln 

sollten Mindestanforderungen an die 

Qualität der von den 

Verwertungsgesellschaften erbrachten 

länderübergreifenden Leistungen enthalten, 

insbesondere was die Transparenz des von 

ihnen vertretenen Repertoires und die 

Korrektheit der ein- und ausgehenden 

Geldbeträge in Verbindung mit der 

Nutzung der Rechte betrifft. Ferner sollte 

ein Regelungsrahmen geschaffen werden, 

der die freiwillige Bündelung von 

(24) Im Gegensatz zu anderen Bereichen 

der Kreativwirtschaft, in denen die direkte 

Lizenzvergabe eine größere Rolle spielt, 

ist die kollektive Wahrnehmung von 

Urheberrechten auf Länderbasis im 

Musiksektor nach wie vor die Norm. 

Demnach ist es unbedingt notwendig, die 

Voraussetzungen für möglichst effektive 

Lizenzierungsmethoden der 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung  einem zunehmend 

länderübergreifenden Kontext zu schaffen. 

Es sollten daher einheitliche Grundregeln 

für die kollektive länderübergreifende 

Lizenzierung von Online-Urheberrechten 

an Musikwerken durch Organisationen 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung 

aufgestellt werden. Diese Grundregeln 

sollten Mindestanforderungen an die 

Qualität der von den Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung 
erbrachten länderübergreifenden 

Leistungen enthalten, insbesondere was die 

Transparenz des von ihnen vertretenen 

Repertoires und die Korrektheit der ein- 



 

PE508.223v02-00 12/43 AD\940521DE.doc 

DE 

Musikrepertoires erleichtert und die Zahl 

der von den Nutzern für einen 

gebietsübergreifenden Dienst benötigten 

Lizenzen verringert. Die Bestimmungen 

sollten es einer Verwertungsgesellschaft 

ermöglichen, einer anderen 

Verwertungsgesellschaft die 

gebietsübergreifende Vertretung ihres 

Repertoires anzutragen, wenn sie selbst 

dazu nicht in der Lage ist. Die 

Gesellschaft, die einen solchen Antrag 

erhält, sollte verpflichtet werden, den 

Auftrag der anderen Gesellschaft 

anzunehmen, vorausgesetzt, sie führt 

Repertoires zusammen und erteilt 

Mehrgebietslizenzen oder bietet eine 

solche Dienstleistung an. Mit der 

Entwicklung legaler Online-Musikdienste 

in der Union dürfte auch ein Beitrag zur 

Bekämpfung der Internetpiraterie 

geleistet werden. 

und ausgehenden Geldbeträge in 

Verbindung mit der Nutzung der Rechte 

betrifft. Ferner sollte ein Regelungsrahmen 

geschaffen werden, der die freiwillige 

Bündelung von Musikrepertoires 

erleichtert und die Zahl der von den 

Nutzern für einen gebietsübergreifenden 

Dienst benötigten Lizenzen verringert. Die 

Bestimmungen sollten es einer 

Verwertungsgesellschaft ermöglichen, 

einer anderen Verwertungsgesellschaft die 

gebietsübergreifende Vertretung ihres 

Repertoires anzutragen, wenn sie selbst 

dazu nicht in der Lage ist. Die 

Gesellschaft, die einen solchen Antrag 

erhält, sollte verpflichtet werden, den 

Auftrag der anderen Gesellschaft 

anzunehmen, vorausgesetzt, sie führt 

Repertoires zusammen und erteilt 

Mehrgebietslizenzen oder bietet eine 

solche Dienstleistung an, ohne ihre 

Marktmacht zu missbrauchen. Mit der 

Entwicklung legaler Online-Musikdienste 

in der Union dürfte auch ein Beitrag zur 

Reduzierung von illegalen Musikkopien 
geleistet werden. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 35 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Sendeunternehmen beschaffen sich für 

ihre Hörfunk- und Fernsehprogramme, 

die Musik beinhalten, im Allgemeinen 

eine Lizenz von einer inländischen 

Verwertungsgesellschaft. Diese Lizenz ist 

häufig auf reine Sendetätigkeiten 

beschränkt. Um die Fernseh- oder 

Rundfunkprogramme ins Netz stellen zu 

können, müssten die Online-

Nutzungsrechte an den Musikwerken 

erworben werden. Um die Lizenzierung 

von Online-Musikrechten für die 

gleichzeitige oder zeitversetzte 

(35) Sendeunternehmen beschaffen sich für 

die Rechte an Musikwerken aus dem 

weltweiten Repertoire im Allgemeinen 

eine Blankolizenz von einer inländischen 

Verwertungsgesellschaft, um ihre 

Hörfunk- oder Fernsehprogramme und 

die dazugehörigen Online-Dienste (z. B. 

ergänzendes Material zum 

Programmangebot) öffentlich 

wiedergeben oder zugänglich machen zu 

können. Solche Blankolizenzen für 

Hörfunk- und Fernsehanstalten sind auf 

die aktuellen Bedürfnisse abgestimmt, 
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Übertragung von Hörfunk- und 

Fernsehprogrammen im Internet zu 

erleichtern, muss eine Ausnahmeregelung 
von den Vorschriften vorgesehen werden, 

die normalerweise für die Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Musikwerken gelten. Eine 

solche Ausnahmeregelung sollte nur so 

weit gehen wie unbedingt nötig, um den 

Online-Zugang zu Hörfunk- und 

Fernsehprogrammen sowie zu Material 

zu ermöglichen, das in einem klaren 

Unterordnungsverhältnis zu dem 

ursprünglichen Programm steht und die 

Funktion einer Ergänzung, eines 

Vorspanns oder einer Wiederholung hat. 

Die Ausnahmeregelung darf nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen im Verhältnis zu 

anderen Dienstleistungen, die 

Verbrauchern einen Online-Zugriff auf 

einzelne Musik- oder audiovisuelle Werke 

verschaffen, oder Absprachen über die 

Aufteilung von Markt- oder 

Kundensegmenten unter Verstoß gegen 

die Artikel 101 und 102 des Vertrags über 

die Funktionsweise der Europäischen 

Union führen. 

etabliert und von Rechteinhabern, 

Hörfunk- und Fernsehanstalten und 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung allgemein 

anerkannt. Diese Richtlinie sollte folglich 

die bewährten Praktiken beibehalten, um 

die Anwendung unterschiedlicher 

Rechtsvorschriften zur Lizenzvergabe für 

die Offline- und Onlinedienste von 

Hörfunk- und Fernsehanstalten zu 

vermeiden. Aus diesem Grund sollten 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmungen bei der Vergabe 
von Lizenzen an Hörfunk- und 

Fernsehanstalten für Online-Dienste, die 

im Zusammenhang mit ihren Offline-

Diensten stehen, von den Bestimmungen 

unter Titel III ausgenommen werden. 

Diese Ausnahmeregelung darf nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen im Verhältnis zu 

anderen Dienstleistungen, die 

Verbrauchern einen Online-Zugriff auf 

einzelne Musikwerke verschaffen, oder 

Absprachen über die Aufteilung von 

Markt- oder Kundensegmenten führen und 

muss auch weiterhin den Anforderungen 

des nationalen und Unions-Rechts – 

insbesondere von Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Funktionsweise der 

Europäischen Union – entsprechen. 

Begründung 

In den Online-Diensten von Hörfunk- und Fernsehanstalten sind nicht nur 

Rundfunkprogramme bzw. Teile hiervon enthalten, sondern auch zusätzliches Material, das 

der redaktionellen Kontrolle und Verantwortung der Hörfunk- und Fernsehanstalten 

unterliegt und in der Regel im Zusammenhang mit deren Offline-Aktivitäten steht. Da der 

genaue Zweck und das Ausmaß dieses Materials von den vertraglichen Regelungen zwischen 

Hörfunk-/Fernsehanstalten und den Rechteinhabern an den musikalischen Werken bzw. den 

betroffenen Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung abhängt, sollte Zweck und 

Ausmaß des Materials von der Richtlinie nicht im Voraus festgelegt werden. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 36 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Es muss sichergestellt werden, dass 

die nach dieser Richtlinie erlassenen 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auch 

tatsächlich durchgesetzt werden. 

Verwertungsgesellschaften sollten ihren 

Mitgliedern besondere Beschwerde- und 

Streitbeilegungsverfahren an die Hand 

geben. Diese Verfahren sollten auch den 

anderen von der Verwertungsgesellschaft 

vertretenen Rechteinhabern zur Verfügung 

stehen. Ferner sollte sichergestellt werden, 

dass die Mitgliedstaaten über unabhängige, 

unparteiische und effektive alternative 

Streitbeilegungsstellen verfügen, die 

geschäftliche Streitigkeiten zwischen 

Verwertungsgesellschaften und Nutzern 

über bestehende oder geplante 

Lizenzbedingungen oder die Versagung 

einer Lizenz regeln können. Schließlich 

könnte die Wirksamkeit der Vorschriften 

über Mehrgebietslizenzen für Online-

Musikrechte darunter leiden, wenn 

Streitigkeiten zwischen 

Verwertungsgesellschaften und den 

übrigen Beteiligten nicht schnell und 

effizient durch unabhängige unparteiische 

Stellen gelöst würden. Unbeschadet des 

Rechts auf Anrufung eines Gerichts sollte 

daher ein leicht zugängliches, effizientes 

und unparteiisches alternatives Verfahren 

zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

Verwertungsgesellschaften auf der einen 

und Online-Musikanbietern, 

Rechteinhabern oder anderen 

Verwertungsgesellschaften auf der anderen 

Seite eingerichtet werden. 

(36) Es muss sichergestellt werden, dass 

die nach dieser Richtlinie erlassenen 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auch 

tatsächlich durchgesetzt werden. 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung sollten ihren 

Mitgliedern besondere Beschwerde- und 

Streitbeilegungsverfahren an die Hand 

geben. Diese Verfahren sollten auch den 

anderen von der Verwertungsgesellschaft 

vertretenen Rechteinhabern zur Verfügung 

stehen. Ferner sollte sichergestellt werden, 

dass die Mitgliedstaaten über unabhängige, 

unparteiische und effektive alternative 

Streitbeilegungsstellen verfügen, die 

geschäftliche Streitigkeiten zwischen 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung und Nutzern über 

bestehende oder geplante 

Lizenzbedingungen oder die Versagung 

einer Lizenz regeln können.Schließlich 

könnte die Wirksamkeit der Vorschriften 

über Mehrgebietslizenzen für Online-

Musikrechte darunter leiden, wenn 

Streitigkeiten zwischen Organisation zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung und den 

übrigen Beteiligten nicht schnell und 

effizient durch unabhängige unparteiische 

Stellen gelöst würden.Unbeschadet des 

Rechts auf Anrufung eines Gerichts sollte 

daher ein leicht zugängliches, effizientes 

und unparteiisches alternatives Verfahren 

zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung auf der einen und 

Online-Musikanbietern, Rechteinhabern 

oder anderen Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung auf der 

anderen Seite eingerichtet werden.Diese 

Streitbelegungsstellen sollten über 

spezielle Kenntnisse zu Fragen des 

geistigen Eigentums verfügen und ihre 

Entscheidungen nach objektiven 

Maßstäben und Kriterien treffen, 

beispielsweise nach dem von dem EUGH 
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festgelegten „gerechten Wert“.Um 

Zahlungen sicherzustellen, sollten Nutzer 

– solange das Verfahren noch nicht 

abgeschlossen ist– verpflichtet werden, 

Zahlungen in Höhe des festgelegten 

Tarifs (sofern vorhanden) oder – wenn 

kein anwendbarer Tarif festgelegt ist – 

Zahlungen auf Grundlage einer durch 

das Gericht verfügten einstweiligen 

Anordnung an die Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung zu 

leisten.-{}- 

 

Begründung 

Um sicherzustellen, dass die nationalen Streitbelegungsstellen über die erforderlichen 

Kenntnisse verfügen und ihre Entscheidung nach den im Binnenmarkt herrschenden 

gerechten Grundsätzen treffen, sollten diese Stellen Richter einsetzen, die über spezielle 

Kenntnisse zu Fragen des geistigen Eigentums verfügen. Zudem sollten die Entscheidungen 

im Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 2 festgelegten Kriterien getroffen werden. Die 

Parteien könnten Streitbeilegungsverfahren missbrauchen, um beispielsweise Verpflichtungen 

wie die Zahlung von Lizenzgebühren hinauszuzögern. Um sicherzustellen, dass diese 

Streitbeilegungsverfahren nach Treu und Glauben durchgeführt werden sowie angesichts der 

Zeitdauer solcher Verfahren, sollte in den Bestimmungen festgelegt werden, dass solange ein 

Streitbeilegungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, Nutzer die Werke bzw. andere 

geschützte Inhalte nur unter der Voraussetzung nutzen können, dass sie zumindest die von der 

Organisation zur kollektiven Rechtewahrnehmung veröffentlichten Tarife oder, wenn kein 

Tarif festgelegt wurde, eine von der Streitbelegungsstelle festgelegte monatliche Gebühr auf 

ein Treuhandkonto entrichten. Die Verwertungsgesellschaft bzw. der Nutzer sollte verpflichtet 

werden, den aus der Differenz zwischen den geleisteten Zahlungen und dem neuen von der 

zuständigen Stelle festgelegten Tarif resultierenden Restbetrag innerhalb von 30 Tagen nach 

dem Beschluss dieser Körperschaft zu entrichten. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 37 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 

geeignete Verfahren vorsehen, mit deren 

Hilfe gegen Verwertungsgesellschaften, 

die die Vorschriften nicht einhalten, 

Beschwerde erhoben werden kann und die 

gewährleisten, dass gegebenenfalls 

(37) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten 

geeignete Verfahren vorsehen, mit deren 

Hilfe gegen Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung, die die 

Vorschriften nicht einhalten, Beschwerde 

erhoben werden kann und die 
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verhältnismäßige, wirksame und 

abschreckende Sanktionen verhängt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

festlegen, welche Behörden für die 

Abwicklung der Beschwerdeverfahren und 

Sanktionen zuständig sind. Um 

sicherzugehen, dass die Vorschriften über 

die Erteilung von Mehrgebietslizenzen 

eingehalten werden, sollten besondere 

Kontrollmechanismen festgelegt werden. 

Die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und die Europäischen 

Kommission sollten zu diesem Zweck 

zusammenarbeiten. 

gewährleisten, dass gegebenenfalls 

verhältnismäßige, wirksame und 

abschreckende Sanktionen oder 

Maßnahmen verhängt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten festlegen, welche 

Behörden für die Abwicklung der 

Beschwerdeverfahren und Sanktionen 

zuständig sind. Um sicherzugehen, dass die 

Vorschriften über die Erteilung von 

Mehrgebietslizenzen eingehalten werden, 

sollten besondere Kontrollmechanismen 

festgelegt werden. Die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und die 

Europäischen Kommission sollten zu 

diesem Zweck zusammenarbeiten. 

Begründung 

Erläuterung der Durchsetzungsoptionen der Mitgliedstaaten. [Im Einklang mit dem Entwurf 

einer Stellungnahme von CULT.] 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 43 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 

lassen die Anwendung des 

Wettbewerbsrechts und sonstiger 

einschlägiger Rechtsvorschriften, 

beispielsweise der Vorschriften zur 

Vertraulichkeit, zu Geschäftsgeheimnissen, 

zur Privatsphäre und zum Zugang zu 

Dokumenten sowie des Vertragsrechts und 

der Kollisionsnormen und Vorschriften zur 

gerichtlichen Zuständigkeit im Rahmen des 

internationalen Privatrechts, unberührt. 

(43) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 

lassen die Anwendung des 

Wettbewerbsrechts und sonstiger 

einschlägiger Rechtsvorschriften, 

beispielsweise der Vorschriften zur 

Vertraulichkeit – vor allem in Bezug auf 

individuelle Vereinbarungen und 

Geheimhaltungsvereinbarungen –, zu 

Geschäftsgeheimnissen, zur Privatsphäre 

und zum Zugang zu Dokumenten sowie 

des Vertragsrechts und der 

Kollisionsnormen und Vorschriften zur 

gerichtlichen Zuständigkeit im Rahmen des 

internationalen Privatrechts, unberührt. 
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Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Richtlinie legt die Bestimmungen 

fest, die für eine ordnungsgemäße 

Wahrnehmung von Urheber- und 

verwandten Schutzrechten durch 

Verwertungsgesellschaften notwendig 

sind. Sie regelt darüber hinaus die 

Anforderungen an die Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen durch 

Verwertungsgesellschaften für die Online-

Nutzung von Urheberrechten an 

Musikwerken. 

Diese Richtlinie legt die Bestimmungen 

fest, die für eine ordnungsgemäße 

Wahrnehmung von Urheber- und 

verwandten Schutzrechten durch 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung notwendig sind. Sie 

regelt darüber hinaus die Anforderungen an 

die Vergabe von Mehrgebietslizenzen 

durch Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung für die Online-

Nutzung von Urheberrechten an 

Musikwerken. 

 (Globale Änderung) 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2- Absatz 1  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Titel I, II und IV mit Ausnahme der 

Artikel 36 und 40 gelten für alle 

Verwertungsgesellschaften mit Sitz in der 

Europäischen Union. 

Titel I, II und IV dieser Richtlinie gelten 

für alle Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung mit Sitz in der 

Europäischen Union. Mitgliedstaaten 

können den Anwendungsbereich von 

Titel I, Kapitel 2 bis 5, von Titel II und 

Titel IV mit Ausnahme von Artikel 36 

und 40 dieser Richtlinie auf 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung aus Nicht-EU-

Staaten ausweiten, die in ihrem 

Hoheitsgebiet Lizenzen für die Nutzung 

der Rechte vergeben. 
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Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Titel I, Titel II Artikel 10, 11 Absatz 1, 12, 

15, 16, 18, 19 und 20, Titel III sowie Titel 

IV Artikel 34, 35, 37 und 28 gelten auch 

für innerhalb oder außerhalb der Union 

ansässige unabhängige Rechteverwerter, 

die als Agenten der Rechteinhaber 

auftreten und deren Rechte wahrnehmen 

und in der Union auf kommerzieller Basis 

tätig sind. 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Titel III gilt nicht, wenn Organisationen 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung 

Hörfunk- und Fernsehanstalten für ihre 

Online-Dienste, die im Zusammenhang 

mit deren Offline-Diensten stehen, 

Lizenzen für musikalische Werke 

gewähren, die dem nationalen Recht und 

dem Gemeinschaftsrecht entsprechen. 

Begründung 

Vormals Artikel 33 – In den Online-Diensten von Hörfunk- und Fernsehanstalten sind nicht 

nur Rundfunkprogramme bzw. Teile hiervon enthalten, sondern auch zusätzliches Material, 

das der redaktionellen Kontrolle und Verantwortung der Hörfunk- und Fernsehanstalten 

unterliegt und in der Regel im Zusammenhang mit deren Offline-Aktivitäten steht. Da der 

genaue Zweck und das Ausmaß dieses Materials von den vertraglichen Regelungen zwischen 

Hörfunk-/Fernsehanstalten und den Rechteinhabern an den musikalischen Werken bzw. den 

betroffenen Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung abhängt, sollte Zweck und 

Ausmaß des Materials von der Richtlinie nicht im Voraus festgelegt werden. 
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Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Richtlinie überschneidet sich nicht 

mit Regelungen für die erweiterte oder 

obligatorische kollektive Lizenzvergabe 

auf nationaler Ebene. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Diese Richtlinie stellt keine Abweichung 

von den europäischen Regelungen zum 

Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

dar. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) „Verwertungsgesellschaft“ jede 

Organisation, die im Eigentum ihrer 

Mitglieder steht oder die von ihren 

Mitgliedern beherrscht wird und die 
gesetzlich oder auf der Grundlage einer 

Abtretungs-, Lizenz- oder sonstigen 

vertraglichen Vereinbarung von mehr als 

einem Rechteinhaber damit beauftragt ist, 

ausschließlich oder hauptsächlich 

Urheber- oder verwandte Schutzrechte 
wahrzunehmen; 

(a) „Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung“ jede Organisation, 

die gesetzlich oder auf der Grundlage einer 

Abtretungs-, Lizenz- oder sonstigen 

vertraglichen Vereinbarung damit 

beauftragt ist, Urheber- oder verwandte 

Schutzrechte im Namen von mehr als 

einem Rechteinhaber zum kollektiven 

Nutzen dieser Rechteinhaber als einziges 
oder als eines ihrer Hauptziele 

wahrzunehmen und die: 

 (i) im Eigentum ihrer Rechteinhaber steht 

oder direkt bzw. indirekt von ihren 
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Rechteinhabern beherrscht wird, oder 

 (ii) als gemeinnützige Organisation 

organisiert ist. 

 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) „Mitglied einer 

Verwertungsgesellschaft“ einen 

Rechteinhaber oder eine Einrichtung, die 

Rechteinhaber direkt vertritt, einschließlich 

anderer Verwertungsgesellschaften und 

Vereinigungen von Rechteinhabern, die die 

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in 

der Verwertungsgesellschaft erfüllen; 

(c) Mitglied “ einen Rechteinhaber oder 

eine Einrichtung, die Rechteinhaber direkt 

vertritt, einschließlich anderer 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung und Vereinigungen 

von Rechteinhabern, die unabhängig von 

ihrer Rechtsform die Voraussetzungen für 

die Mitgliedschaft in der Organisationen 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung 
erfüllen; 

Begründung 

Klärungsbedarf in Bezug auf die unterschiedlichen Rechtsformen von Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung in verschiedenen Mitgliedstaaten. [Im Einklang mit dem 

Entwurf einer Stellungnahme von CULT.] 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) „Einnahmen aus den Rechten“ die von 

einer Verwertungsgesellschaft für die 

Rechteinhaber eingezogenen Beträge aus 

einem ausschließlichen Recht oder einem 

Vergütungs- oder Ausgleichsanspruch; 

(f) „Einnahmen aus den Rechten“ die von 

einer Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung für die 

Rechteinhaber eingezogenen Beträge aus 

einem ausschließlichen Recht oder einem 

Vergütungs- oder Ausgleichsanspruch, 

einschließlich der Erträge aus den 

Anlagen dieser Einnahmen; 
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Begründung 

Artikel 10.2 besagt, dass die Erträge aus den Anlagen der Einnahmen aus den Rechten 

"getrennt verwaltet" werden sollten; es wird jedoch nicht klargestellt, dass diese Art von 

Einkommen den Rechteinhabern zusteht und daher an diese ausgezahlt werden muss. Durch 

eine Aufnahme dieser Einkommensart in die Begriffsbestimmung lassen sich potenzielle 

Unsicherheiten am einfachsten umgehen. [Im Einklang mit dem Entwurf einer Stellungnahme 

von CULT.] 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe k 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(k) „Mehrgebietslizenz“ eine Lizenz, die 

sich auf das Hoheitsgebiet von mehr als 

einem Mitgliedstaat erstreckt; 

(k) „Mehrgebietslizenz“ für einen Online-

Musikdienst eine Lizenz, die sich auf das 

Hoheitsgebiet von mehr als einem 

Mitgliedstaat erstreckt; 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Rechteinhaber haben das Recht, eine 

Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl mit 

der Wahrnehmung von Rechten oder 

Kategorien von Rechten an ihren Werken 

und sonstigen Schutzgegenständen ihrer 

Wahl oder an bestimmten Arten dieser 

Werke und Schutzgegenstände in den 

Mitgliedstaaten ihrer Wahl ungeachtet des 

Mitgliedstaats des Wohnsitzes, der 

Niederlassung oder der Staatsangehörigkeit 

des Rechteinhabers beziehungsweise der 

Verwertungsgesellschaft zu beauftragen. 

2. Die Rechteinhaber haben das Recht, eine 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung ihrer Wahl mit der 

Wahrnehmung von Rechten oder 

Kategorien von Rechten an ihren Werken 

und sonstigen Schutzgegenständen ihrer 

Wahl oder an bestimmten Arten dieser 

Werke und Schutzgegenstände in den 

Mitgliedstaaten ihrer Wahl ungeachtet des 

Mitgliedstaats des Wohnsitzes, der 

Niederlassung oder der Staatsangehörigkeit 

des Rechteinhabers beziehungsweise der 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung zu beauftragen. 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung sind berechtigt, 

Exklusivrechte an sämtlichen Werken 
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ihrer Mitglieder zu fordern. 

Begründung 

In einer kürzlich abgegebenen Erklärung, die von mehr als 40 unabhängigen europäischen 

Vereinigungen von Musikschaffenden angenommen wurde, wird die Wahrung der Vergabe 

von Exklusivrechten an die entsprechenden Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung gefordert. Das bedeutet, dass Musikschaffende das Aufführungsrecht 

ihrer Werke an die Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl übertragen. Dies bietet der 

Organisation zur kollektiven Rechtewahrnehmung Rechtssicherheit, da sie in diesem Fall das 

Aufführungsrecht an sämtlichen Werken ihrer Mitglieder innehat. Die Aufteilung der Werke 

(Übertragung der Rechte an verschiedene Gesellschaften) würde sich nachteilig auswirken. 

Die Organisation zur kollektiven Rechtewahrnehmung würde in diesem Fall die für den 

Erhalt von Blankolizenzen erforderliche Rechtssicherheit verlieren, die z. B. von öffentlichen 

Hörfunk- und Fernsehanstalten gefordert wird. Infolgedessen würde sich der Lizenzerwerb 

aufwändiger und kostspieliger gestalten. 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

der Rechteinhaber einer 

Verwertungsgesellschaft ausdrücklich für 

jedes Recht oder jede Kategorie von 

Rechten oder für die Rechte an bestimmten 

Arten von Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen in schriftlich 

dokumentierter Form seine Zustimmung 

zur Wahrnehmung dieser Rechte erteilt. 

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

der Rechteinhaber einer 

Verwertungsgesellschaft ausdrücklich für 

jedes Recht oder jede Kategorie von 

Rechten oder für die Rechte an bestimmten 

Arten von Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen in schriftlich 

dokumentierter Form seine Zustimmung 

zur Wahrnehmung dieser Rechte erteilt. 

Dieser Absatz gilt nicht für die 

Vereinbarungen der Mitgliedstaaten 

betreffend die Verwaltung von Rechten 

mittels erweiterter kollektiver Lizenzen, 

der gesetzlichen Vermutungen in Bezug 

auf die Vertretung oder Übertragung von 

Rechten, der vorgeschriebenen 

kollektiven Verwertung oder ähnlicher 

Vereinbarungen bzw. einer Kombination 

von diesen. 
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Begründung 

Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung dürfen nicht verpflichtet werden, eine 

Einwilligung seitens der Rechteinhaber zu ersuchen, deren Rechte die in einem Mitgliedstaat 

im Rahmen einer erweiterten kollektiven Lizenzvergabe oder ähnlichen Leistung vertreten 

werden. Die Änderung hat den Zweck, die Fortführung von etablierten Systemen zur 

kollektiven Verwaltung von Urheberrechten zu gewährleisten und Lizenzeinnahmen von 

Rechteinhabern sowie den Rechte- und Lizenzerwerb für Nutzer zu sichern. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Verwertungsgesellschaften nehmen 

Rechteinhaber als Mitglieder auf, wenn 

diese die Mitgliedschaftsbedingungen 

erfüllen. Der Antrag auf Aufnahme als 

Mitglied darf nur auf der Grundlage 

objektiver Kriterien abgelehnt werden. 

Diese Kriterien werden in die Satzung oder 

die Mitgliedschaftsbedingungen der 

Verwertungsgesellschaften aufgenommen 

und veröffentlicht. 

2. Eine Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung nimmt 

Rechteinhaber und Einrichtungen, die 

Rechteinhaber vertreten, auch andere 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung und Vereinigungen 

von Rechteinhabern, als Mitglieder auf, 

wenn diese die 

Mitgliedschaftsbedingungen erfüllen, die 

auf objektiven und 

nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen.     

Diese Kriterien werden in die Satzung oder 

die Mitgliedschaftsbedingungen der 

Verwertungsgesellschaften aufgenommen 

und veröffentlicht. 

 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. In der Satzung der 

Verwertungsgesellschaften sind geeignete, 

wirksame Verfahren für die Mitwirkung 

ihrer Mitglieder an der Beschlussfassung 

der Verwertungsgesellschaft vorzusehen. 

Die verschiedenen Gruppen von 

3. In der Satzung der Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung sind 

geeignete, wirksame Verfahren für die 

Mitwirkung ihrer Mitglieder an der 

Beschlussfassung der 

Verwertungsgesellschaft vorzusehen. Die 
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Mitgliedern müssen ausgewogen und fair 

bei der Beschlussfassung vertreten sein. 

verschiedenen Gruppen von Mitgliedern 

müssen ausgewogen und fair bei der 

Beschlussfassung auf allen Ebenen 

vertreten sein. 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliederversammlung beschließt 

über die Ernennung und Entlassung der 

Direktoren und genehmigt deren 

Vergütung und andere Leistungen, darunter 

geldwerte Leistungen, Altersversorgung, 

Ansprüche auf sonstige Zuwendungen und 

Abfindungen. 

Die Mitgliederversammlung beschließt 

über die Ernennung und Entlassung der 

Direktoren, die Überwachung ihrer 

allgemeinen Leistung und genehmigt 

deren Vergütung und andere Leistungen, 

darunter geldwerte Leistungen, 

Altersversorgung, Ansprüche auf sonstige 

Zuwendungen und Abfindungen. 

Begründung 

Der Zusammenhang zwischen Hauptversammlung und Direktoren ist klarzustellen. [Im 

Einklang mit dem Entwurf einer Stellungnahme von IMCO.] 

 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Verwertungsgesellschaft eine 

Aufsichtsfunktion für die kontinuierliche 

Überwachung der Tätigkeit und der 

Aufgabenerfüllung der Personen 

einrichten, die in der 

Verwertungsgesellschaft mit 

Geschäftsführungsaufgaben betraut sind. In 

dem Gremium, das diese Aufsichtsfunktion 

wahrnimmt, ist im Interesse einer 

wirksamen Beteiligung der Mitglieder der 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung eine 

Aufsichtsfunktion für die kontinuierliche 

Überwachung der Tätigkeit und der 

Aufgabenerfüllung der Personen 

einrichten, die in dieser Organisation mit 

Geschäftsführungsaufgaben betraut sind. 

In dem Gremium, das diese 

Aufsichtsfunktion wahrnimmt, ist im 

Interesse einer wirksamen Beteiligung der 
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Verwertungsgesellschaft eine faire und 

ausgewogene Vertretung dieser Mitglieder 

sicherzustellen. 

Mitglieder der Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung  eine 

faire und ausgewogene Vertretung der 

verschiedenen Mitgliedergruppen 
sicherzustellen. 

Begründung 

Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Mitgliedergruppen ist 

für Künstler und Urheber von größter Wichtigkeit und muss ausdrücklich erwähnt werden. 

[Im Einklang mit dem Entwurf einer Stellungnahme von CULT.] 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Das Gremium, das die 

Aufsichtsfunktion wahrnimmt, berichtet 

auf der in Artikel 7 vorgesehenen 

Hauptversammlung über die Ausübung 

seiner Pflichten. 

Begründung 

Die Aufklärung im Rahmen der Hauptversammlung ist in einem gut funktionierenden 

Organisationsmodell gängige Praxis. [Im Einklang mit dem Entwurf einer Stellungnahme von 

IMCO.] 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten können 

beschließen, dass die Absätze 1 und 2 

nicht für eine Verwertungsgesellschaft 

gelten, die zum Bilanzstichtag die 

Grenzwerte von zwei der drei folgenden 

Kriterien nicht überschreitet: 

entfällt 
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(a) Bilanzsumme: EUR 350 000;  

(b) Nettoumsatz: EUR 700 000;  

(c) durchschnittliche Zahl der 

Beschäftigten während des 

Geschäftsjahres: zehn. 

 

 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Verwertungsgesellschaften dürfen die 

Einnahmen aus den Rechten und die 

Erträge aus den Anlagen dieser Einnahmen 

nicht für eigene Rechnung verwenden; sie 

dürfen lediglich von diesen Einnahmen die 

Verwaltungsgebühren einbehalten. 

3. Die Verwertungsgesellschaften dürfen 

die Einnahmen aus den Rechten und die 

Erträge aus den Anlagen dieser Einnahmen 

nicht für eigene Rechnung verwenden; sie 

dürfen nach Maßgabe des Artikels 7 

Absatz 5 Buchstabe d lediglich von diesen 

Einnahmen die Verwaltungsgebühren 

einbehalten. 

Begründung 

Erläutert, dass Abzüge nach Maßgabe der auf der Hauptversammlung festgelegten 

Regelungen vorgenommen werden müssen. [Im Einklang mit dem Entwurf einer 

Stellungnahme von IMCO.] 

 

 

 

 Änderungsantrag  35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Verwertungsgesellschaften die 

Beträge, die den von ihnen vertretenen 

Rechteinhabern zustehen, regelmäßig und 

mit der gebotenen Sorgfalt an diese 

Rechteinhaber verteilen und ausschütten. 

Die Verwertungsgesellschaften nehmen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung die Beträge, die den 

von ihnen vertretenen Rechteinhabern 

zustehen, regelmäßig und mit der 

gebotenen Sorgfalt an diese Rechteinhaber 

verteilen und ausschütten. Die 
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die Verteilung und Ausschüttung 

spätestens zwölf Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres vor, in dem die Einnahmen 

aus den Rechten angefallen sind, es sei 

denn, es ist ihnen aus objektiven Gründen 

insbesondere im Zusammenhang mit 

Meldungen von Nutzern, der Feststellung 

der Rechte oder Rechteinhaber oder der 

Zuordnung von Werken und anderen 

Schutzgegenständen zu dem jeweiligen 

Rechteinhaber nicht möglich, diese Frist 

einzuhalten. Die 

Verwertungsgesellschaften nehmen die 

Verteilung und Ausschüttung korrekt unter 

Gleichbehandlung aller Gruppen von 

Rechteinhabern vor. 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung nehmen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik 
die Verteilung und Ausschüttung 

unverzüglich und  mindestens 

halbjährlich sowie spätestens 

zwölf Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres vor, in dem die Einnahmen 

aus den Rechten angefallen sind, es sei 

denn, es ist ihnen aus objektiven Gründen 

insbesondere im Zusammenhang mit 

Meldungen von Nutzern, der Feststellung 

der Rechte oder Rechteinhaber oder der 

Zuordnung von Werken und anderen 

Schutzgegenständen zu dem jeweiligen 

Rechteinhaber nicht möglich, diese Frist 

einzuhalten. Die Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung nehmen 

die Verteilung und Ausschüttung korrekt 

unter Gleichbehandlung aller Gruppen von 

Rechteinhabern vor. 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Können die den Rechteinhabern 

zustehenden Beträge nicht nach Ablauf von 

fünf Jahren nach dem Ende des 

Geschäftsjahres, in dem die Einnahmen aus 

den Rechten angefallen sind, ausgeschüttet 

werden und hat die 

Verwertungsgesellschaft alle notwendigen 

Schritte unternommen, um die 

Rechteinhaber zu ermitteln und ausfindig 

zu machen, beschließt die 

Verwertungsgesellschaft gemäß Artikel 7 

Absatz 5 Buchstabe b über die 

Verwendung dieser Beträge unbeschadet 

des Rechts der Rechteinhaber, die Beträge 

von der Verwertungsgesellschaft 

zurückzufordern. 

2. Können die den Rechteinhabern 

zustehenden Beträge nicht nach Ablauf von 

drei Jahren nach dem Ende des 

Geschäftsjahres, in dem die Einnahmen aus 

den Rechten angefallen sind, ausgeschüttet 

werden und hat die Organisation zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung alle 

notwendigen Schritte unternommen, um 

die Rechteinhaber zu ermitteln und 

ausfindig zu machen, beschließt die 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung gemäß Artikel 7 

Absatz 5 Buchstabe b über die 

Verwendung dieser Beträge, unbeschadet 

des Rechts der Rechteinhaber, die Beträge 

von der Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung zurückzufordern 

und vorausgesetzt, die Organisation zur 
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kollektiven Rechtewahrnehmung 

gewährleistet, dass die Höhe der 

Ausschüttung der Höhe der Einnahmen 

aus dem betreffenden Geschäftsjahr 

entspricht. Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung  können 

Rechteinhabern zustehende Beträge vor 

Ablauf der Drei-Jahres-Frist ausschütten, 

wenn der betreffende Rechteinhaber nicht 

ausfindig gemacht werden konnte und 

dies nach nationalem Recht zulässig ist. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Als notwendige Schritte im Sinne des 

Absatzes 2 gelten unter anderem die 

Überprüfung des Mitgliederverzeichnisses 

und die sowohl an die Mitglieder der 

Verwertungsgesellschaft als auch an die 

Öffentlichkeit gerichtete Veröffentlichung 

einer Liste der Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände, deren Rechteinhaber 

nicht oder nicht vollständig ermittelt oder 

ausfindig gemacht werden konnten. 

3. Im Sinne des Absatzes 2 ergreift die 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung wirksame 

Maßnahmen, um die Rechteinhaber zu 

ermitteln und ausfindig zu machen, und 

gewährleistet gleichzeitig geeignete 

Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von 

Betrug. Derartige Maßnahmen umfassen 

die Überprüfung des 

Mitgliederverzeichnisses und die sowohl 

an die Mitglieder der 

Verwertungsgesellschaft als auch an die 

Öffentlichkeit gerichtete Veröffentlichung 

– regelmäßig bzw. zumindest einmal 

jährlich – einer Liste der Werke und 

sonstigen Schutzgegenstände, deren 

Rechteinhaber nicht oder nicht vollständig 

ermittelt oder ausfindig gemacht werden 

konnten.  

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Lizenzbedingungen sind auf 

objektive Kriterien zu stützen, 

insbesondere in Bezug auf die 

Tarifgestaltung. 

2. Die Lizenzbedingungen sind auf 

objektive und diskriminierungsfreie 

Kriterien zu stützen, insbesondere in Bezug 

auf die Tarifgestaltung. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Tarife für ausschließliche Rechte haben 

den Marktwert der Rechte und der von der 

Verwertungsgesellschaft erbrachten 

Leistungen widerzuspiegeln. 

Tarife für ausschließliche Rechte und 

Vergütungsansprüche stehen in einem 

vernünftigen Verhältnis insbesondere zu 

dem Marktwert der Nutzung der Rechte  

unter Berücksichtigung der Art und des 

Anwendungsbereichs der Nutzung des 

Werks und sonstiger Schutzgegenstände 

sowie  zu dem Marktwert der von der 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung erbrachten 

Leistungen. 

 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In Ermangelung einer einzelstaatlichen 

Regelung, die die Beträge bestimmt, die 

den Rechteinhabern aus Vergütungs- und 

Ausgleichsansprüchen zustehen, legen die 

Verwertungsgesellschaften bei der 

Bestimmung dieser Beträge den Marktwert 

der fraglichen Rechte zugrunde. 

In Ermangelung einer einzelstaatlichen 

Regelung, die die Beträge bestimmt, die 

den Rechteinhabern aus 

Ausgleichsansprüchen zustehen, legen die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung bei der Bestimmung 

dieser Beträge den Marktwert der 

fraglichen Rechte zugrunde. 
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Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2 a. Eine Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, die Lizenzen 

vergibt, ist nicht verpflichtet, sich bei der 

Lizenzierung einer neuen Art von 

Dienstleistung, die seit weniger als drei 

Jahren der Öffentlichkeit zur Verfügung 

steht, auf eine Lizenzierungsregelung zu 

stützen, die mit einem Diensteanbieter 

vereinbart wurde. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Nutzer stellen Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung in einem 

beschlossenen oder vereinbarten Format 

und Zeitrahmen die für eine genaue 

Analyse der Nutzung ihrer Repertoires 

erforderlichen Informationen zur 

Verfügung. Dies geschieht, damit die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung die anwendbaren 

Gebühren festlegen und die den 

Rechteinhabern zustehenden Beträge 

korrekt und entsprechend den in dieser 

Richtlinie festgelegten Verpflichtungen 

ausschütten können. Wenn Nutzer diese 

Informationen nicht in einer Weise 

bereitstellen können, die Organisationen 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung eine 

genaue und zeitnahe Ausschüttung an die 

einzelnen Rechteinhaber ermöglicht, 

sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung von ihren gemäß 

dieser Richtlinie über die Ausschüttung 
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von Beträgen an einzelne Rechteinhaber 

festgeschriebenen Verpflichtungen befreit 

werden und dass die Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung solchen 

Nutzern weitere Gebühren berechnen 

können, um die zusätzlichen 

Verwaltungskosten zu decken, die durch 

eine fehlende oder unvollständige 

Berichterstattung über die Nutzung von 

Werken entstehen. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 3 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung ist es gestattet, bei 

ihren Lizenzen unter angemessenen 

Bedingungen ein Kontrollrecht 

vorzusehen, das der Überprüfung der 

Einhaltung der Bestimmungen der Lizenz 

und der Erklärung der einschlägigen 

Einnahmen dient. 
 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 3 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3c. Nutzer sollten bei Vorliegen eines 

allgemein gültigen bzw. gerichtlich 

festgelegten Tarifs zeitnah Lizenz- und 

Vergütungsgebühren an die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung zahlen müssen. 

Wenn Nutzer derartige Gebühren nicht 

zeitnah begleichen, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung diesen Nutzern 
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weitere Gebühren für den zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand berechnen dürfen, 

der durch die unterlassene Zahlung der 

Lizenzgebühren oder Vergütung 

entstanden ist. 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 

 Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung haben auf 

Lizenzanfragen für Online-Dienste 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

zu reagieren und innerhalb von 

6 Monaten nach Antragstellung 

zusammen mit den relevanten 

Informationen eine geeignete Lizenz 

vorzuschlagen. Wenn eine 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung diese Fristen nicht 

einhält, hat der Antragsteller gemäß 

Artikel 35, 36 und 37 das Recht auf ein 

Streitbelegungsverfahren. 

Begründung 

Aufnahme der durch den Berichterstatter vorgeschlagenen Änderung. Die Festlegung strikter 

Fristen ist jedoch nicht ratsam, da sich Lizenzvereinbarungen im Hinblick auf ihre 

Komplexität (z. B. Art und Anzahl der Rechte) stark voneinander unterscheiden. 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15b 
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 Ablehnung von Lizenzanträgen: 

 1. Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung dürfen 

Lizenzanträge für die Nutzung von 

Werken und anderen Schutzgegenständen 

im Rahmen des festgelegten Repertoires 

ohne wichtige und nachvollziehbare 

Gründe nicht ablehnen. Insbesondere 

dürfen Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung Lizenzen und 

Mehrgebietslizenzen nicht auf Grundlage 

ertragspolitischer Überlegungen 

verweigern. 

 2. Bei Ablehnung eines Lizenzantrags hat 

die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung die von ihnen 

vertretenen Rechteinhaber und andere 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, für die sie in 

Rahmen einer Vertretungsvereinbarung 

Rechte verwaltet, sowie den Nutzer über 

die Gründe der Ablehnung zu 

informieren. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Verwertungsgesellschaften ohne 

ungebührliche Verzögerung auf Anfrage 

eines von ihnen vertretenen 

Rechteinhabers, einer von ihnen auf der 

Grundlage eines Vertretungsvertrags 

vertretenen Verwertungsgesellschaft oder 

eines Nutzers elektronisch Informationen 

bereitstellen über: 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung ohne ungebührliche 

Verzögerung einem von ihnen vertretenen 

Rechteinhaber, einer von ihnen auf der 

Grundlage eines Vertretungsvertrags 

vertretenen Verwertungsgesellschaft oder 

einem Nutzer elektronisch Informationen 

bereitstellen über: 

 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 18 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Darüber hinaus stellen die 

Verwertungsgesellschaften auf Anfrage 

eines Rechteinhabers oder einer 

Verwertungsgesellschaft alle 

Informationen über Werke bereit, deren 

Rechteinhaber nicht oder nicht vollständig 

ermittelt wurden, einschließlich – falls 

bekannt – den Titel des Werks, den Namen 

des Urhebers, den Namen des Verlegers 

und sonstige sachdienliche Informationen, 

die zur Ermittlung der Rechteinhaber 

erforderlich sein könnten. 

2. Darüber hinaus stellen die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung einem 

Rechteinhaber oder einer Organisationen 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung alle 

Informationen über Werke bereit, deren 

Rechteinhaber nicht oder nicht vollständig 

ermittelt wurden, einschließlich – falls 

bekannt – den Titel des Werks, den Namen 

des Urhebers, den Namen des Verlegers 

und sonstige sachdienliche Informationen, 

die zur Ermittlung der Rechteinhaber 

erforderlich sein könnten.  

 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Verwertungsgesellschaften folgende 

Informationen veröffentlichen: 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, vorzugsweise über 

öffentlich zugängliche und 

durchsuchbare Schnittstellen, folgende 

Informationen veröffentlichen: 

Begründung 

Die Interoperabilität in elektronischen Netzwerken sollte gefördert werden. [Im Einklang mit 

dem Entwurf einer Stellungnahme von CULT.] 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 20 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Mitgliedstaaten können entfällt 
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beschließen, dass Nummer 1 

Buchstaben a, f und g des Anhangs I 

nicht für eine Verwertungsgesellschaft 

gilt, die zum Bilanzstichtag die 

Grenzwerte von zwei der drei folgenden 

Kriterien nicht überschreitet: 

(a) Bilanzsumme: EUR 350 000;  

(b) Nettoumsatz: EUR 700 000;  

(c) durchschnittliche Zahl der 

Beschäftigten während des 

Geschäftsjahres: zehn. 

 

 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 25 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Verwertungsgesellschaften 

überwachen die Nutzung der Online-

Rechte an Musikwerken, die sie in ihrer 

Gesamtheit oder einzeln vertreten, durch 

Anbieter von Online-Musikdiensten, denen 

sie eine Mehrgebietslizenz erteilt haben. 

1. Die Verwertungsgesellschaften stimmen 

sich mit Anbietern von Online-

Musikdiensten hinsichtlich der 

Bereitstellung von Informationen über die 

Nutzung der Online-Rechte an 

Musikwerken ab, die sie in ihrer 

Gesamtheit oder einzeln vertreten, durch 

Anbieter von Online-Musikdiensten, denen 

sie eine Mehrgebietslizenz erteilt haben. 

Begründung 

Der Begriff „überwachen“ kann als technische Überwachung interpretiert werden und lässt 

sich auf einige Online-Dienste nur schwerlich anwenden. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Vertretungsverträge zwischen 

Verwertungsgesellschaften, mit denen 

eine Verwertungsgesellschaft eine andere 

1. Zur Zusammenführung einer Vielzahl 

von Repertoires und zur Vergabe von 

Lizenzen für verschiedene Repertoires 
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Verwertungsgesellschaft mit der Vergabe 

von Mehrgebietslizenzen für Online-

Rechte an Musikwerken ihres eigenen 

Repertoires beauftragt, sind nicht 

ausschließlich. Die beauftragte 

Verwertungsgesellschaft verwaltet diese 

Online-Rechte unter 

nichtdiskriminierenden Bedingungen. 

und von Mehrgebietslizenzen haben 

Gesellschaften zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung die Möglichkeit, 
Vertretungsverträge mit anderen 

Gesellschaften zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung zum Zwecke der 

Koordinierung und Effizienz solcher 

Lizenzen unter gleichen und 

nichtdiskriminierenden Bedingungen 

abzuschließen. Vertretungsverträge 
zwischen Gesellschaften zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, mit denen eine 

Gesellschaft zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung eine andere 

Gesellschaft zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung mit der Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen für Online-Rechte an 

Musikwerken ihres eigenen Repertoires 

beauftragt, sollten es der Gesellschaft, die 

den Auftrag erteilt hat, auch weiterhin 

ermöglichen, einer anderen Gesellschaft 

den Auftrag zu erteilen, und sind nicht 

ausschließlich. Die beauftragte 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung verwaltet diese 

Online-Rechte unter 

nichtdiskriminierenden Bedingungen. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten fördern unter den 

gleichen Bedingungen gegebenenfalls die 

Zusammenarbeit zwischen 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung in den Bereichen 

Wahrnehmung, Verwaltung und 

Lizenzvergabe zur Nutzung von Rechten. 
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Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 28 – Absatz 3 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Die Kommission bewertet und 

berichtet dem Europäischen Parlament 

und dem Rat über die Notwendigkeit von 

sektorspezifischen Regelungen im 

Hinblick auf die Umsetzung von Absatz 3 

des Artikels 101 AEUV. Dieser umfasst 

Vertretungsvereinbarungen, die 

Bündelung von Online-Rechten, den 

Austausch von Informationen sowie 

andere Formen der Zusammenarbeit 

zwischen Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung zur Gewährung und 

Verwaltung von Mehrgebiets- und 

Multirepertoirelizenzen und/oder zur 

Festlegung einheitlicher bzw. 

einvernehmlich vereinbarter Tarife und 

Bedingungen für derartige Lizenzen. 

Begründung 

Die Zusammenarbeit zwischen Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehmung sollte 

gefördert werden. Dies erfordert jedoch auch eine Rechtssicherheit bezüglich der geltenden 

Wettbewerbsvorschriften. Aufgrund der Zusammenarbeit besteht ein erhöhtes Risiko 

kartellrechtlicher Untersuchungen. Dies muss klar herausgestellt werden. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Verwertungsgesellschaften, an die 

ein solcher Antrag gerichtet wird und die 

bereits Mehrgebietslizenzen für die gleiche 

Kategorie von Online-Rechten an 

Musikwerken aus dem Repertoire einer 

oder mehrerer anderer 

Verwertungsgesellschaften vergeben oder 

anbieten, müssen den Antrag annehmen. 

2. Die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, an die ein solcher 

Antrag gerichtet wird und die bereits 

Mehrgebietslizenzen für die gleiche 

Kategorie von Online-Rechten an 

Musikwerken aus dem Repertoire einer 

oder mehrerer anderer Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung 
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vergeben oder anbieten, müssen den 

Antrag unverzüglich annehmen. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Verwaltungsgebühr, die die 

Verwertungsgesellschaft von der 

Verwertungsgesellschaft, die den Antrag 

gestellt hat, für den geleisteten Dienst 

verlangt, übersteigt nicht einen 

angemessenen Kostenaufwand für die 

Verwaltung des Repertoires der anderen 

Verwertungsgesellschaft zuzüglich einer 

vertretbaren Gewinnmarge. 

Die Verwaltungsgebühr, die die 

Organisation zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung von der 

Organisation, die den Antrag gestellt hat, 

für den geleisteten Dienst verlangt, 

übersteigt nicht einen angemessenen 

Kostenaufwand für die Verwaltung des 

Repertoires der anderen Organisation zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung 
zuzüglich einer vertretbaren Gewinnmarge, 

die für alle beteiligten Parteien 

wirtschaftlich rentabel ist. 

 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung, die den Antrag 

erhält, erteilt der Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung, die den 

Antrag gestellt hat, im Verhältnis zu 

deren Mitgliedern eine Lizenz für ihr 

Repertoire und zwar unter denselben 

Bedingungen wie für das eigene 

Repertoire. Das Repertoire der 

Organisation, die den Antrag gestellt hat, 

darf nicht ohne deren Zustimmung aus 

der Liste der lizenzierten Repertoires 

ausgenommen werden. 
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Begründung 

Die Änderung ist identisch mit der Änderung 25 des Berichterstatters und ersetzt diese. Der 

ursprüngliche Vorschlag der Kommission für Artikel 29 Absatz 3 bleibt davon unberührt. 

Dieser Artikel und die vorgeschlagene Änderung betonen, dass die Repertoires von kleinen 

und mittleren Organisationen zur kollektiven Rechtewahrnehnmung für die Entwicklung und 

Förderung der kulturellen Vielfalt in Europa ausreichend geschützt und bei der 

Lizenzvergabe für grenzübergreifende Online-Musik in Europa gleich behandelt werden 

sollten. 

 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 33 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Dieser Titel findet auf 

Verwertungsgesellschaften keine 

Anwendung, die auf der Grundlage einer 

freiwilligen Bündelung der notwendigen 

Rechte unter Beachtung der 

Wettbewerbsregeln gemäß Artikel 101 und 

102 AEUV eine Mehrgebietslizenz für 

Online-Rechte an Musikwerken erteilen, 

die Hörfunk- oder Fernsehanstalten 

benötigen, um ihre Hörfunk- oder 

Fernsehprogramme begleitend zur ersten 

Übertragung oder danach sowie sonstige 

Online-Inhalte, die die Anstalt ergänzend 

zur ersten Programmübertragung 

produziert haben, öffentlich wiedergeben 

oder zugänglich machen zu können. 

Dieser Titel findet auf Organisationen zur 

kollektiven Rechtewahrnehmung keine 

Anwendung, die auf der Grundlage einer 

freiwilligen Bündelung der notwendigen 

Rechte unter Beachtung der 

Wettbewerbsregeln gemäß Artikel 101 und 

102 AEUV eine Mehrgebietslizenz für 

Online-Rechte an Musikwerken erteilen, 

die Hörfunk- oder Fernsehanstalten 

benötigen, um ihre Hörfunk- oder 

Fernsehprogramme vor, begleitend zur 

ersten Übertragung oder danach sowie 

sonstige Online-Inhalte, die die Anstalt 

ergänzend zur ersten 

Programmübertragung produziert haben, 

öffentlich wiedergeben oder zugänglich 

machen zu können. 

Begründung 

Um mehr Klarheit und Konformität zu Erwägung 25 zu schaffen, sollten Vorschauen zu den 

Ausnahmen für Hörfunk- oder Fernsehanstalten hinzugefügt werden. [Im Einklang mit dem 

Entwurf einer Stellungnahme von IMCO.] 

 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 35 – title 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Streitbeilegungsverfahren für Nutzer Streitbeilegungsverfahren mit Nutzern 

 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

ein Gericht oder gegebenenfalls eine 

unabhängige, unparteiische 

Streitbeilegungsstelle mit Streitigkeiten 

zwischen Verwertungsgesellschaften und 

Nutzern über geltende oder vorgeschlagene 

Lizenzbedingungen, Tarife und die 

Ablehnung von Lizenzanträgen befasst 

werden kann. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

ein Gericht oder gegebenenfalls eine 

unabhängige, unparteiische 

Streitbeilegungsstelle mit Streitigkeiten 

zwischen Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung und Nutzern über 

geltende oder vorgeschlagene 

Lizenzbedingungen, Tarife, die 

Berechnung der Tarife und die Ablehnung 

von Lizenzanträgen oder 

Lizenzbedingungen befasst werden kann. 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese 

Streitbelegungsstellen sich auf Fragen 

des geistigen Eigentums spezialisiert 

haben und ihre Entscheidungen auf 

Grundlage der in Artikel 15 Absatz 2 

festgelegten Kriterien treffen. 

 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Verwaltungskosten für eine 

Streitbelegung müssen angemessen sein. 

Begründung 

Um gleiche Ausgangsbedingungen für kleinere Akteure zu gewährleisten, müssen die 



 

AD\940521DE.doc 41/43 PE508.223v02-00 

 DE 

Verwaltungskosten angemessen sein. [Im Einklang mit dem Entwurf einer Stellungnahme von 

IMCO.] 

 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Nutzer bei einem 

Streitbelegungsverfahren nach diesem 

Artikel Zahlungen an die Organisationen 

zur kollektiven Rechtewahrnehmung 

leisten müssen, solange das Verfahren 

nicht abgeschlossen ist, und zwar 

 (a) den für die fragliche Nutzung 

festgelegten Tarif (sofern vorhanden). 

 (b) eine von der Streitbelegungsstelle als 

Sicherheitsleistung festgelegte monatliche  

Zwischenzahlung, wenn für die fragliche 

Nutzung kein Tarif festgelegt ist. 

 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Organisationen zur kollektiven 

Rechtewahrnehmung bzw. Nutzer den aus 

der Differenz zwischen den geleisteten 

Zahlungen und dem neuen von der 

zuständigen Stelle festgelegten Tarif 

resultierenden Restbetrag innerhalb von 

30 Tagen nach Beschluss dieser Stelle 

entrichten. 
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Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 38 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ihre 

zuständigen Behörden bei Verstößen gegen 

die innerstaatlichen Bestimmungen zur 

Umsetzung dieser Richtlinie geeignete 

Verwaltungssanktionen verhängen und 

Verwaltungsmaßnahmen ergreifen und 

durchsetzen können. Diese Sanktionen 

und Maßnahmen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

ihre zuständigen Behörden befugt sind, bei 

Verstößen gegen die innerstaatlichen 

Bestimmungen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie geeignete 

Verwaltungssanktionen zu verhängen und 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen und 

durchzusetzen  oder  alternativ dazu 

geeignete Stellen zu benennen. Diese 

Sanktionen und Maßnahmen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 
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